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Newsletter 02/26 der Zulassungsbehörde des Main-Kinzig-Kreises 
 

(1)  Bündelungsbehörde Fulda nun doch kurzfristig zum 04.02.2026 aufgelöst! 
 
Das Land Hessen hat die §§ 13 und 30 der Verordnung zur Bestimmung verkehrsrechtlicher Zu-
ständigkeiten in Hessen nun doch kurzfristig und ohne vorherige Ankündigung mit Wirkung ab 
dem 04.02.2026 geändert. 
 
Dies bedeutet aber, wie in dem vergangenen Newsletter bereits mitgeteilt, lediglich eine Verlage-
rung der Zuständigkeit von den Bündelungsbehörden zurück zu den örtlich zuständigen Behörden 
und keine Abschaffung von Prüfungen und Gebühren.  
 
Sofern für ein Fahrzeug nun ein Gutachten nach § 21 StVZO zur Erlangung der Betriebserlaubnis 
oder eine Einzelgenehmigung nach § 13 EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) vor-
liegt, ist vor der regulären Zulassung weiterhin die Erteilung der Betriebserlaubnis, bzw. der Ein-
zelgenehmigung erforderlich. Diese Aufgabe wird nun von der örtlich zuständigen Zulassungsbe-
hörde wahrgenommen. 
 
Sie können die Unterlagen demnach ab sofort bei unserer Zulassungsbehörde einreichen. Das 
dafür erforderliche Antragsformular erhalten Sie mit diesem Newsletter. Zusätzlich steht es Ihnen 
auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung. 
 
Aufgrund der kurzfristigen Zuständigkeitsänderung konnte keine ausreichende Vorberei-
tung erfolgen, sodass sich die Bearbeitung der Anträge verzögern wird.  
 
Wir bitten hierbei um Verständnis und Geduld.  
 
 
Kontaktdaten: 
 
Antragstellung auf dem Postweg: 
 
Main-Kinzig-Kreis 
Zulassungsbehörde 
Postfach 1465 
63569 Gelnhausen  
 
Antragstellung per Mail: 
 
betriebserlaubnis@mkk.de 
 

 

Aktuelle Informationen finden Sie auch unter www.mkk.de im Bereich der Zulassungsbehörde: 
https://www.mkk.de/buergerservice/lebenslagen_1/auto_verkehr_und_oepnv/32_zulassungsstelle/in-

dex_zulassungsstelle.html. 
Dort werden ebenfalls alle Newsletter samt Anlagen zur Verfügung gestellt. 

 
Die An- und Abmeldung zum Newsletter kann über zulassung@mkk.de vorgenommen werden. 

 
Für Rückfragen und Feedback stehen wir unter zulassung@mkk.de gerne zur Verfügung. 
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